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Erwägungen
E. 11
mars 1982 d'autres secrets, qui seraient par exemple le secret privé. Ils pourraient, dans i'optique de la majorité, motiver le refus d'ouvrir tout ou partie du dossier. Par contre, pour la mino- rité, une fois que l'on est sorti de la sphère de protection absolue (secret commercial, de fabrication ou militaire), tout le dossier doit être produit. Voilà l'enjeu. Je crois qu'il est prudent de suivre ici la majorité, étant donné le carac- tère absolu de ce que propose la minorité. Schmid, Berichterstatter: Ich entschuldige mich, weil ich schon wieder vor Sie trete. Ich habe vergessen, dass noch ein Antrag Crevoisier vorliegt. Herr Crevoisier will, dass Bericht und Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsprüfung öffentlich aufgelegt werden, damit die Interessierten Einsprache erheben und gegen die getroffenen Entscheide Beschwerde führen können. Er behält aber das Geschäfts- und Fabrikationsgeheimnis und die militärische Geheimhaltung vor. Diese Lösung ist viel- leicht auf den ersten Blick sehr verführerisch. Im Grunde werden mit diesem Antrag aber offene Türen eingerannt. Jeder, der in seinen Rechten beeinträchtigt ist, hat die Mög- lichkeit, Einsprache und nötigenfalls Beschwerde zu führen. Das ist ein allgemeiner Rechtsgrundsatz, der in den Rechtsordnungen des Bundes und der Kantone verankert ist. Es hat nun aber den Anschein, dass Herr Crevoisier dieses Einsprache- und Beschwerderecht weiter fassen möchte, dass er mit anderen Worten fast eine Popularbeschwerde einführen möchte. Er spricht allerdings bloss von «Interes- sierten» - dieser Begriff ist unklar. Bei uns muss eben jemand in seinen Rechten beeinträchtigt sein, damit er ein- spräche- und beschwerdeberechtigt ist. Wenn er bloss ein «irgendwie» definiertes Interesse geltend macht, so stehen ihm die Rechtsmittel nicht zu. Als ich noch ein junger Mann war, war ich auch ein Anhän- ger der Popularbeschwerde, weil ich glaubte, auf diese Weise könne der Rechtsordnung am besten zum Durch- bruch verholfen werden. Das ist ein Trugschluss; die Lebenserfahrung zeigt, dass es viele Querulanten gibt, Leute, die wegen irgendwelcher persönlicher Animositäten Rechtsmittel ergreifen. Dazu kommt, dass auf diese Weise die Gerichte und Verwaltungsbehörden, die Entscheidun- gen zu treffen haben, hoffnungslos überlastet würden. Aus diesem Grunde ist es zweckmässig, wenn wir den Antrag Crevoisier ablehnen. Wir können das um so eher tun, als die Absichten, die er wahrscheinlich mit uns teilt, dass nämlich jene, die in ihren Rechten verletzt sind, die entsprechenden Rechtsmittel ohnehin zur Verfügung haben. Bundesrat Hürlimann: Ich habe mich in der Kommission für die Formulierung der Minderheit eingesetzt. Ich beantrage Ihnen, diesem Antrag zuzustimmen, und zwar aus folgen- den Gründen: Zunächst ist - vor allem im deutschen Text - die Formulie- rung verunglückt, denn es heisst hier, der Bericht und die Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsprüfungen könnten eingesehen werden, soweit sie die militärische Geheimhal- tung (usw.) nicht verletzten. Der Bericht «verletzt» keine Geheimnisse; er wird sogar Geheimnisse enthalten. Die Verletzung tritt erst dann ein, wenn der Bericht publiziert wird oder wenn er Leuten ausgehändigt wird, die kein Inter- esse geltend machen können. Das ist aber nicht der Hauptgrund, weshalb ich für die Min- derheit votiert habe, sondern ich habe vor allem dafür votiert, weil ganz klar gesagt wird, welche Geheimnisse gewahrt werden sollen. Es geht um deren zwei: um die Wahrung der Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse, und im öffentlichen Bereich um die Wahrung militärischer Geheimnisse. Aus der Diskussion in der Kommission ging hervor, wie schwierig es ist, diese Interessenabwägung vor- zunehmen, wo noch weitere sogenannte «allgemeine über- wiegende Geheimhaltungsinteressen» verletzt werden. Um diese Diskussion von vornherein auszuschliessen - das entspricht unserer rechtsstaatlichen Ordnung -, halten wir gemäss Minderheit fest, dass das Fabrikations- und Geschäftsgeheimnis einerseits und das militärische Geheimnis andererseits gewahrt werden müssen. Mit der Kommission beantrage ich Ihnen, den Antrag Cre- voisier abzulehnen, vor allem deshalb, weil eine Begrün- dung für ein solches Unternehmen natürlich zu fragwürdi- gen Schikanen führen könnte. Nehmen Sie zum Beispiel an (ich denke dabei immer an den Vollzug), dass unter Umständen in einem Gemeinderat ein Interesse daran besteht, dass sich kein neuer Betrieb ansiedelt, weil er einen bereits bestehenden konkurrenzieren könnte. Wenn Sie hier eine Begründung verlangen, müsste dabei unter Umständen gesagt werden: Wir haben bereits eine solche Anlage; es liegt keine Begründung für einen neuen Betrieb vor. Das widerspricht unserem Prinzip der Handels- und Gewerbefreiheit, wenn man dann über diese Begründung - die wir hier verankern - sogar an sich vom Umweltschutz her durchaus zulässige Betriebe ausschliessen könnte. Ich beantrage Ihnen deshalb, den Antrag Crevoisier abzu- lehnen und der Minderheit zuzustimmen. Abstimmung - Vote Eventuell - A titre préliminaire Für den Antrag Crevoisier
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Stimmen Dagegen 109 Stimmen Definitiv - Définitivement Für den Antrag der Mehrheit 52 Stimmen Für den Antrag der Minderheit 67 Stimmen Präsidentin: Jetzt beraten wir den Antrag Stucky auf Strei- chung von Artikel 7. Stucky: Wir empfehlen Ihnen die Streichung von Artikel 7 aus den folgenden Gründen: 1. Es ist unklar, welche Objekte eigentlich dieser Umwelt- verträglichkeitsprüfung unterstellt werden sollen. In der Botschaft wird auf Seite 38 von «die Umwelt besonders belastenden Anlagen» gesprochen. Aber auf der gleichen Seite heisst es weiter unten im Zusammenhang mit der Zuständigkeit: «So sind beispielsweise für gewöhnliche Bauten der Gemeinde ...»; also unterstehen auch gewöhn- liche Bauten offenbar dieser Prüfung. Die Aufzählung auf Seite 38 bringt einige Beispiele, etwa Rohrleitungen. Nun hat sich aber erwiesen, dass gerade Rohrleitungen die weit- aus umweltfreundlichste Transportart darstellen. Ich ver- weise auf die Studie des Büros Basler & Hofmann. Allerdings sieht das Gesetz eine Delegation an den Bun- desrat vor. Aber diese ist solange nicht akzeptabel, als die Legislative, die die Delegation gibt, im unklaren darüber gelassen wird, was sie eigentlich delegiert. 2. Unklar ist auch der Umfang der Prüfung. Ich verweise hier wiederum auf die Botschaft. Es wird dort von «mögli- chen Nebenwirkungen» gesprochen, die erfasst werden sollen, und zwar «frühzeitig, vollumfänglich und genau». Da stellt sich die Frage: Wie soll man Mögliches, Zukünftiges vollumfänglich und genau erfassen? Man verlangt hier nichts anderes als die Quadratur des Zirkels. Das Resultat wird offensichtlich sein, dass man Experten bemühen muss, nachher eine Oberexpertise verlangt usw., kurz: Es wird ein Expertenkrieg installiert. Die Botschaft ist übrigens in dieser Hinsicht deutlich; sie sagt nämlich bei diesen Nebenwirkungen, «ihre Bedeutung muss von Spezialisten abgeklärt werden». Man setzt also den Expertenstreit quasi voraus, ebenso die Kosten, die dadurch verursacht werden. 3. Wir haben eine Delegationsnorm zum Verfahren. Auch hier gibt es Unklarheiten. In der Botschaft wird gesagt, es sei kein zusätzliches Bewilligungsverfahren notwendig. Offensichtlich muss aber ein besonderes Prüfungsverfah- ren vorgeschaltet werden, denn in Absatz 1 von Artikel 7 heisst es, dass vor der Planung oder der Errichtung ... usw. von Anlagen, also vor dem Entscheid über die Pla- nung, eine Prüfung durch die Behörde stattfinden müsse. Es gibt also ein Vorverfahren mit einer Prüfung, und es gibt ein Bewilligungsverfahren mit einer Prüfung. Beim Bewilli-
11. März 1982 N 367 Umweltschutzgesetz gungsverfahren muss die Bewilligungsbehörde wiederum zur Umweltverträglichkeit Stellung nehmen können, denn nur so kann sie echt entscheiden. Sie kann also die Umweltverträglichkeitsprufung, die das erste Vorverfahren bestanden hat, dann nochmals zurückweisen, mit nochmali- gen Kosten und Expertisen. Was das nun heissen kann, möchte ich an einem Beispiel - ich denke an die Gemeindeautonomie -, bei einem Gemein- deprojekt zeigen. Nehmen wir einmal ein Schwimmbad. Die Gemeindeversammlung beschliesst den Bau eines Schwimmbads. Der Beschluss kann von der kantonalen Umweltschutzstelle sabotiert werden, die diese Umweltver- träglichkeitsprüfung vorents.cheiden muss. Die Gemeinde kann nicht bauen, denn erstens kann die Umweltverträglich- keitsprüfung rein aus sachlichen Gründen von der Fach- stelle zurückgewiesen werden, und zweitens - das geht aus Absatz 3 dieses Artikels hervor - muss die Gemeinde noch den öffentlichen Nutzen nachweisen. Nur wenn der öffent- liche Nutzen als grösserer betrachtet wird als die Umwelt- implikationen, gibt es grünes Licht bei einem solchen öffentlichen Projekt. Sie sehen, dass man hier einen Eingriff in die Gemeindeautonomie in Kauf nimmt. Es ist offensichtlich, dass diese Manövrierfähigkeit auch einer entscheidungsunwilligen Behörde Möglichkeiten zu endlosen Verzögerungen gibt. Wir kennen bekanntlich kei- nerlei Fristen, die von Behörden oder Gerichten zum Ent- scheid eingehalten werden müssen. Eine entscheidungs- feindliche Behörde wird folglich den Entscheid mit neuen Überprüfungen, zusätzlichen Unterlagen oder Expertisen hinauszögern; vielleicht ist das menschlich verständlich. Wir aber sollten einem solchen labilen Verhalten nicht noch Vor- schub leisten. Es ist unter diesem Gesichtspunkt auch verständlich, dass es heute kaum mehr Einzelpersonen gibt, die zum Beispiel an grössere Überbauungen herantreten können. Wir müs- sen uns darum nicht wundern, dass der Wohnungsmarkt zuwenig Angebote bietet. Ich verstehe auch die Bedenken der kleinen und mittleren Betriebe, wenn sie einen Ausbau ihres Unternehmens planen. Es geht ihnen einfach der Atem aus, im Hinblick darauf, dass sie heute schon - wie ich mir sagen liess - 15 verschiedene Instanzen angehen müssen. Jetzt käme noch die 16. dazu. Kombiniert man nun dieses Verfahren, das vorgesehen ist, mit der Möglichkeit der Beschwerdeführung, dann wird es offensichtlich, zu welchen Kosten und Zeitverlusten die Umweltverträglichkeitsprüfung führen kann. Ich will auch das an einem praktischen Beispiel erläutern. In Amerika wurde vor zehn Jahren die Pipeline in Alaska mit Kosten von 2 Milliarden Dollar geplant; sie wurde gute fünf Jahre verzögert, unter anderem durch die Umweltverträglichkeits- prüfungen. Am Schluss kostete die Leitung unter anderem deswegen 9,5 Milliarden Dollar. Wir müssen uns doch fra- gen: Wie lange können wir es uns leisten, für jedes grös- sere Objekt - ob es ein privates oder ein öffentliches sei - Vorlaufzeiten von fünf und mehr Jahren zu akzeptieren, mit einem erheblichen Aufwand, der von unserer Volkswirt- schaft bezahlt werden muss, auch wenn dem keine Gegen- leistung gegenübersteht. Aber auch aus der Sicht einer Behörde, die etwas realisie- ren will, entstehen hier Störungen, kommt es zur Gefahr des Immobilismus. Nehmen Sie einmal eine kantonale Behörde - ich spreche hier aus Erfahrung -, nehmen Sie einen kantonalen Regierungsrat, der eine Kehrichtverbren- nungsanlage bauen will, weil er einfach aus öffentlichem Interesse bauen muss. Es ist ganz klar, dass die Standort- gemeinde dagegen ist; das ist noch verständlich. Aber was Sie nun bewerkstelligen - mit Standortprüfung, Verträglich- keitsprüfung und anschliessenden Beschwerden -, das führt doch praktisch dazu, dass ein solches Projet nicht mehr durchgezogen werden kann-. Wenn Sie nämlich dann endlich nach Jahren den Gerichtsentscheid haben, stimmt Ihre Kostenberechnung nicht mehr; möglicherweise müs- sen Sie dann Anlageteile abändern. Und weil die Kosten wesentlich höher sein werden, müssen Sie eine neue Vor- lage vor den Kantonsrat oder vors Volk bringen. Sie können von vorne anfangen. Es ist mir auch schleierhaft, wie zum Beispiel die SBB in Zukunft unter diesen Voraussetzungen eine neue Bahnlinie bauen wollen. Staatspolitisch ist die Sache zudem bedenklich, schon deshalb, weil wir wiederum Entscheide aus der Hand der politischen Behörde wegneh- men und sie der dritten Gewalt zuschieben, eine Tendenz, die mehr und mehr aufkommt, aber um so bedenklicher wirkt. Ich halte die Institutionalisierung der Umweltverträglich- keitsprüfung in einer besonderen Prüfung heute überdies für überflüssig. Es ist darauf hingewiesen worden, auch von Herrn Bundesrat Hürlimann, dass diese Prüfung zum Teil schon vorgenommen wird - abgedeckt von besonderen Gesetzen; ich weise auf das Fabrikinspektorat hin, auf das Maschinenschutzgesetz usw. Im übrigen können wir immer wieder feststellen, dass die Bevölkerung ja so sensibilisiert ist, dass Sie - wenn Sie ein Projekt vorlegen - ohnehin Angaben über den Einfluss auf die Umwelt machen müs- sen. Wir kommen bei Kantonen und Gemeinden nicht darum herum, und wir wissen das. Deshalb braucht man nicht mit einer enormen Kanone aufzufahren, um auf diese Scheibe zu schiessen. Es kann folglich im Ernst doch nicht davon gesprochen werden, dass diese Umweltverträglich- keitsprüfung ein Herzstück dieser Vorlage bilde. Vielmehr wird darauf ein Papierkrieg heraufbeschworen, der nach mehr Bürokratie ruft. Beides hat mit einem echten Umwelt- schutz herzlich wenig zu tun. Die FdP-Fraktion hat deshalb in ihrer überwiegenden Mehrheit die Streichung des Arti- kels beantragt, und diesen Antrag habe ich Ihnen nun vor- getragen. Kaufmann: Im Gegensatz zu Herrn Stucky kann ich Ihnen, übrigens im Auftrag der einstimmigen CVP-Fraktion, bean- tragen, dem Antrag von Herrn Stucky nicht stattzugeben und an der Umweltverträglichkeitsprüfung festzuhalten. Es geht auch nicht um eine Detailfrage und nicht nur um eine untergeordnete Angelegenheit. Die meisten westlichen Industrieländer - ich nenne nur Schweden, Grossbritannien, die BRD, Kanada, Holland, Amerika, Frankreich und Japan -, kennen diese Umweltver- träglichkeitsprüfung und handhaben sie aller Regel nach wesentlich strenger als wir sie hier vorschlagen. Wir müssen uns ferner darüber im klaren sein, dass wir die Verbandsbeschwerde sehr restriktiv in Artikel 49 stipuliert haben. Sie ist nur möglich bei Umweltverträglichkeitsprü- fungen. Herr Stucky, wir möchten ja hier mit offenem Visier kämpfen! Wenn Ihr Antrag durchgeht, ist auch die Ver- bandsbeschwerde, zu der ja die freisinnige Fraktion mehr- heitlich steht, erledigt. Es gibt dann keine Verbandsbe- schwerde mehr. Nun zu dem, was Sie hier erklärt haben. Es ist nicht richtig, dass für alle Bauten die Umweltverträglichkeitsprüfung not- wendig ist. Das können Sie leicht dem Artikel 7 Absatz 1 entnehmen: Notwendig ist sie nur für die Planung, Errich- tung oder Änderung von Anlagen, welche die Umwelt erheblich belasten. Darum ist der Hinweis auf das Schwimmbad etwas an den Haaren herbeigezogen. Das Beispiel des Schwimmbads findet sich auch nicht in der Botschaft auf Seite 38. In der Regel gehe ich davon aus, dass Schwimmbäder die Umwelt nicht erheblich belasten. Zum anderen hätte die Gemeinde, die nach Herrn Stucky jetzt übervorteilt wird, nach unserer Auffassung das Beschwerderecht auch gegen Verfügungen der Bundesbe- hörden. Nun hat Herr Stucky auf die USA hingewiesen. Man habe dort die Bestimmungen zurücknehmen müssen. Das stimmt, Herr Stucky! Aber was die USA heute diesbezüg- lich noch an Verordnungen haben, ist immer noch zwei-, dreimal strenger als das, was wir Ihnen vorschlagen. Ich darf Sie daran erinnern, dass in den USA selbst Gesetzes- entwürfe der Umweltverträglichkeitsprüfung unterstellt sind, ebenso das Regierungsprogramm. Dass bei uns gewisse Redimensionierungen gegenüber der USA-Regelung erfolgten, war wirklich notwendig, weil wir ja keinen Riesen-
Protection de l'environnement. Loi 368 11 mars 1982 apparat zur Überwachung der Umweltverträglichkeit aufzie- hen wollen. Ich habe Ihnen schon gesagt: Wir haben unser Muster von Frankreich übernommen. Aber selbst Frankreich geht noch weiter, indem dort auch die Planung der Umweltverträglich- keitsprüfung unterstellt wjrd. Darf ich nur noch zwei, drei Bemerkungen machen? Es gibt kein zweites Verfahren, sondern die Behörden, die die Bau- bewilligung und die Konzession erteilen oder die Plange- nehmigung vornehmen müssen, prüfen vor diesem Ent- scheid die Umweltverträglichkeit; es gibt nur einen Ent- scheid und nicht zwei Verfahren! Das war in der Kommis- sion unbestritten. Aber es gibt Fälle - das Beispiel der Rohrleitungen, Herr Stucky, war kein gutes Beispiel -, wo zum Beispiel Leitungen die Umwelt erheblich belasten könnten. Wenn ich an die Pipelines denke, zum Beispiel beim Erdöl, dann wollen wir sicher sein, dass das Trinkwas- ser nicht durch irgendwelche Defekte dieser Leitung gefährdet wird. Also verlangen wir vorsichtshalber Mass- nahmen, und hiezu bedarf es nun in Gottes Namen - denn das kann der Gemeinderat oder manchmal auch die Regie- rung nicht tun - eine Umweltverträglichkeitsprüfung. Dann möchte ich auf ein Beispiel hinweisen. Soll die Kaverne Haldenstein einfach von der Regierung des Kan- tons Graubünden bewilligt werden, ohne dass vorher die ganze Frage einer Umweltgefährdung ernstlich abgeklärt wird? Von der Kaverne Haldenstein wird nämlich das Trink- wasser aller rheintalischen Gemeinden, der Stadt St. Gallen und des Landes Baden-Württemberg betroffen. Ist hier nicht eine gewisse Verzögerung durchaus angebracht? Was heisst Verzögerung, Herr Stucky? Wir sind uns dar- über einig, dass die Vorausplanung und das Denken zum voraus immer billiger ist als die spätere Reparatur, die Schadenbehebung. Wir haben daher die Meinung, dass diese Umweltverträglichkeitsprüfung sehr sinnvoll ist, nicht zuletzt auch für die Wirtschaft. Wir haben uns ja zum Verur- sacherprinzip bekannt. Ich ersuche Sie dringend, in dieser wichtigen Frage dem Antrag Stucky nicht stattzugeben und der Kommission zu folgen. Herczog: Herr Stucky, Sie haben Ihre Argumente nicht sehr überzeugend vorgebracht. Ich weiss nicht, ob Sie nicht sel- ber an Ihrem Antrag zweifeln. Ich will nicht weiter zur tech- nischen Notwendigkeit der Umweltverträglichkeitsprüfung Stellung nehmen, das werden die Kommissionsvertreter sicher noch ausführlich tun, ich möchte aber doch ein paar grundsätzliche Bemerkungen anbringen. Herr Stucky, hätten Sie diesen Antrag in Verbindung mit Ihrer früheren Tätigkeit bei der Erdölvereinigung einge- bracht, hätte ich mir gesagt: à la bonheur, Sie vertreten da aus Ihrer Sicht notwendige Interessen. Wenn Sie hingegen diesen Antrag als Regierungsrat einreichen, dann muss ich sagen, dass das doch ein bisschen zu weit geht; vor allem wenn Sie in dieser Eigenschaft noch erklären, die kantona- len Stellen würden mit einer Umweltverträglichkeitsprüfung irgendwelche Projekte verzögern. Ich weiss nicht, wie da Ihre Beamten zu beurteilen sind bzw. wie Sie da Ihre Füh- rungsfunktion wahrnehmen. Auf jeden Fall ist es doch so, dass es ohne die Umweltverträglichkeitsprüfung schade wäre um jede Druckerschwärze, die für dieses Gesetz ver- wendet wird. Ich möchte hier auf einen wesentlichen Aspekt hinweisen, nachdem Bundesrat Hürlimann ja auch der Vollzug des Gesetzes am Herzen liegt, wie er gesagt hat. Wenn jetzt ein freisinniger Magistrat wie Herr Stucky die Streichung der Umweltverträglichkeitsprüfung verlangt, so habe ich sehr wenig Vertrauen in den Vollzug auf kantonaler Ebene. Ich habe also Bedenken, dass der Vollzug in einem durchschla- genden Sinne garantiert wird, wenn man mit derart wenig Ernst an diese Sache herangeht. Ich bitte Sie auf jeden Fall, diesen Antrag abzulehnen und bei den kommenden Bestim- mungen, die den Vollzug betreffen, gemäss unseren Vor- schlägen Verschärfungen vorzusehen. M. Bonnard: Je ne suis pas opposé au principe de l'étude d'impact sur l'environnement. Cette étude me paraît néces- saire pour permettre à l'autorité d'acquérir une bonne vue d'ensemble de tous les problèmes que pose, sur le plan de l'environnement, la réalisation de l'installation, comme aussi pour permettre au constructeur lui-même de savoir exacte- ment quelles mesures de précaution il doit prendre. Cependant, l'article 7 présente une lacune et une lacune à mon avis importante. Je suis arrivé à cette conclusion sur la base des expériences pratiques que j'ai eu l'occasion de faire dans l'exercice d'un mandat au sein d'un gouverne- ment cantonal. Voici cette expérience. Dans la région lau- sannoise, les autorités communales avaient projeté, au début des années septante, la construction de deux cen- trales de chauffage à distance, centrales qui étaient utiles notamment pour la protection de l'environnement. Dans les deux cas, une procédure a été ouverte qui se rapproche beaucoup de celle que nous envisageons d'ancrer aujourd'hui dans la loi. Il y a eu des expertises des contre- expertises, des recours à l'autorité supérieure, suivis de nouvelles contre-expertises, de nouveaux recours et encore d'expertises. Il semble que ces deux projets soient définitivement enlisés dans les sables de la procédure. Le système de protection que nous sommes en train de mettre en place ici présente un tel luxe de moyens que les adversaires d'un projet parviendront en fait à bloquer la réa- lisation d'idées et de projets servant pourtant manifeste- ment l'intérêt général. C'est à cet égard que le texte pré- sente une lacune. Il faudrait que l'autorité compétente ait, à un moment donné, l'obligation de statuer et il faudrait éviter qu'elle puisse être tentée - ce que j'ai vu en pratique - de se réfugier sans cesse derrière de nouvelles demandes d'expertise. Malheureusement, Monsieur le Conseiller fédé- ral, je n'ai pas trouvé de texte satisfaisant à vous proposer, mais je souhaite que le Conseil des Etats trouve sur ce point une solution et, en attendant, j'invite le conseil à voter la proposition Stucky, de manière a obliger le Conseil des Etats à trancher ce problème pratique essentiel. Muheim: Im Namen der einmütigen Fraktion der Sozialde- mokraten beantrage ich Ihnen, Artikel 7 anzunehmen und den Antrag Stucky abzulehnen. Herr Stucky, es geht hier um einen Kardinalpunkt dieses Gesetzes, ich möchte sagen, es geht um das Herzstück dieses Gesetzes, das Sie herausoperieren möchten. Gestern haben wir in diesem Saale das Prinzip der Vor- sorge beschlosssen, und gerade dieses Instrument der Umweltverträglichkeitsprüfung ist eine konkrete Ausfüh- rung dieses Vorsorgeprinzips. Die Bauherrschaften, ob es nun öffentliche Gemeinwesen oder private Bauherren sind, sollen dazu angehalten werden, bei der Planung, bei der Ausführung und Errichtung der Bauten die Frage der Umweltverträglichkeit ernsthaft zu prüfen. Können wir wirklich ohne diese Prüfung auskommen? Erin- nern Sie sich an das Resultat der Bauerei, die wir in den letzten Jahrzehnten in unserem Lande - nicht nur in der Hochkonjunktur - hatten, an die Folgen, die durch alle die Verkehrsbauten oder zum Teil durch Industriebauten ent- standen sind? Es sind Umweltschäden eingetreten, Ver- schmutzung der Luft, unerträglicher Lärm, die Landschaft ist verunstaltet worden, das Abfallproblem ist ungelöst. Es sind Auswirkungen da, die nicht nur lästig, sondern auch schädlich sind. Herr Stucky, es geht nicht nur um materielle Werte, es geht nicht nur um Wirtschaftswachstum, es gibt auch noch höhere Werte, nämlich das Wohlbefinden und die Gesund- heit der Menschen. Und es geht bei dieser Umweltverträg- lichkeitsprüfung darum, die Nachteile der bisherigen Ent- wicklung, die wir feststellen mussten, für die Zukunft bei Grossanlagen (es geht ja nur um Grossanlagen) zu verhü- ten und daraus die Lehren zu ziehen. Das liegt nicht nur im allerhöchsten öffentlichen Interesse, im allgemeinen Inter- esse, sondern erspart uns auch ein Malaise, das durch alle diese Umweltschäden entstanden ist, erspart uns aber auch grosse Kosten, die jetzt und in der Zukunft für die
11. März 1982 N 369 Umweltschutzgesetz Behebung der eingetretenen Schäden aufgewendet werden müssten. Es handelt sich hier um ein Planungs- und Kontrollinstru- ment modernster Art, ein Planungsinstrument für die Bau- herrschaften - sie sollen den Gesichtspunkt des Umwelt- schutzes von allem Anfang an in ihre Planung und die Bau- ausführung miteinbeziehen - und ein Kontrollinstrument für die Behörden. Auch im internationalen Vergleich. (Kollege Kaufmann hat darauf hingewiesen) sind wir durchaus in der richtigen Gesellschaft. Deutschland, Frankreich, Grossbri- tannien, Schweden (ich erwähne die überseeischen Staaten nicht) haben ganz ähnliche und zum Teil viel strengere Prü- fungsverfahren. Unsere Prüfung, die wir nun im Artikel 7 verankert haben, entspricht auch den Richtlinien der Euro- päischen Wirtschaftsgemeinschaft, also ausgesprochen stark industrialisierter Länder, und ich glaube, für unser Land, das eine starke Industrialisierung aufweist - ich bin gar nicht wirtschaftsfeindlich eingestellt -, ist es nötig, dass wir hier auf der anderen Seite diese Umweltschäden vermei- den. Ich glaube, das eine muss mit dem anderen gepaart sein. Ich betrachte den Artikel 7 als die eigentliche Perle dieses Gesetzes und bitte Sie: brechen Sie sie nicht her- aus. Günter: Wenn ich Herrn Stucky richtig verstanden habe, dann hat er fünf Gründe aufgeführt, warum man die Umwelt- verträglichkeitsprüfung nicht durchführen sollte. Erstens hat er die Bürokratie der Behörden erwähnt. Ich meine, es sei gerade eine Führungsaufgabe für kantonale Behörde- vertreter, eben die übertriebene Bürokratie auszuräumen und für speditive Erledigung der Geschäfte zu sorgen. Bürokratische Behörden gibt es überall, das ist nicht ein Problem, das Sie mit Streichen oder Nichtstreichen dieses Artikels lösen können. Herr Stucky hat zweitens Schwierig- keiten beim Bauen aufgeführt und aufgezählt, wie schwierig das Bauen heute bereits sei. Ich stimme ihm vollständig zu, dass es schwierig ist. Aber das hängt in erster Linie nicht mit diesem Umweltschutzgesetz zusammen, sondern damit, dass wir in der Schweiz in sehr engen Verhältnissen leben, dass wir gut in engen Verhältnissen leben und dadurch die Dinge eben etwas kompliziert werden. Gerade das bedingt ja jetzt das Umweltschutzgesetz, dass wir auf- passen müssen, nicht über unsere Verhältnisse zu leben. Als dritten Punkt hat er ausgeführt, dass dann nicht mehr die politischen Behörden entscheiden. Ich muss ihm sagen, dass ich in Artikel 7 diesen Punkt nirgends gefunden habe. Wenn ich recht verstehe, geht es ja gerade darum, die Ent- scheidungsgrundlagen zu schaffen, damit dann die zustän- digen Behörden besser und «en connaissance de cause» entscheiden können. Vierter Punkt war der Eingriff in die Gemeindautonomie. Ich meine, gerade bei der Umweltverträglichkeitsprüfung kommt die Gemeinde als erste zum Zug, um ihre Meinung auszudrücken. Ich sehe da keinen besonderen Eingriff in die Gemeindeautonomie; im Gegenteil, es ist einfach ein neuer Teilbereich, der beleuchtet wird, aber es geht nicht darum, irgend jemandem Kompetenzen wegzunehmen. Als letztes haben Sie die möglichen Einsprachen von ver- schiedenen Seiten zitiert - im Prinzip das «unbotmässige» Volk, das der Regierung das Regieren erschwert. Ich kann mir vorstellen, dass das Regieren für eine Regierung manchmal mühsam ist, aber ich meine, das gehört auch zu unserer Demokratie, dass das Volk eben mitreden und anderer Meinung sein darf als die Regierung, und dass die Regierung dann manchmal etwas Mühe hat, auch ihr wich- tig erscheinende Dinge «durchzuboxen». Zusammengefasst: Wir leben in sehr komplexen Verhältnis- sen in der Schweiz, und je komplexer die Verhältnisse sind, desto wichtiger ist es, dass man etwas mehr denkt, bevor man etwas Grosses beginnt. Das ist zugegebenermassen mühsam, aber es ist immer noch einfacher, als zuerst die Dinge zu tun und erst hinterher denken. Dann wird es näm- lich noch schwieriger! Ich bitte Sie, den Artikel stehen zu lassen wie er jetzt ist. Schmid, Berichterstatter: Der Kommission hat kein Strei- chungsauftrag vorgelegen. Trotzdem vertrete ich hier nicht bloss meine persönliche Überzeugung, sondern ich spre- che im Namen der einstimmigen Kommission. Diese hat sich bemüht, die Nachteile der ursprünglichen Fassung zu mildern. Wir haben vorhin zudem Minderheitsanträgen zugestimmt und haben damit den Bedenken von Herrn Stucky sehr weitgehend Rechnung getragen. Ich möchte unterstreichen, dass die Umweltverträglichkeitsprüfung das Vorsorgeprinzip realisiert. Sie haben gestern auf Antrag von Frau Segmüller zu Artikel 1 einen Absatz angenommen, der ausdrücklich festhält, dass in diesem Gesetz Umweltschutz im Rahmen der Vorsorge zu betreiben ist. Die Umweltver- träglichkeitsprüfung verhindert, dass Anlagen errichtet wer- den, deren Umweltauswirkungen unzumutbar sind. Die Umweltverträglichkeitsprüfung ermöglicht, dass der Bauwil- lige frühzeitig eine abschliessende Beurteilung seines Vor- habens durch die Behörden erhält. Unter diesem Gesichts- punkt, Herr Stucky, liegt die Umweltverträglichkeitsprüfung in erster Linie im Interesse des Bauwilligen. Es kommt mir so vor, wie wenn Sie hier konsequenterweise auch der Meinung wären, man könnte auf das Baubewilli- gungsverfahren verzichten. Das kantonale öffentliche Bau- recht gilt ja ohnehin, und wenn einer ohne Baubewilligung baut, dann hat er wieder abzubrechen, wenn er das öffentli- che Baurecht verletzt. Das will aber selbst Herr Stucky nicht. Gleiches gilt hier sinngemäss: Wir wollen den Unterneh- mern und anderen, die Anlagen errichten, helfen, frühzeitig an die Vorschriften des Umweltschutzgesetzes zu denken und sie davor bewahren, dass sie Investitionen machen, die diesen Vorschriften widersprechen. Das und nicht mehr, aber auch nicht weniger, wollen wir mit der Umweltverträg- lichkeitsprüfung. Ich darf weiter daran erinnern, dass wir vergleichbare Überprüfungen in der schweizerischen Rechtsordnung bereits kennen. Ich verweise auf das Arbeitsgesetz und auf das Kranken- und Unfallversiche- rungsgesetz. Ich muss Ihnen auch sagen, Herr Stucky, dass Sie eine ganze Reihe von Dingen behauptet haben, die schlicht und einfach nicht stimmen. Es ist nicht so, dass eine dritte Gewalt eingefügt wird. Der Entscheid - und da verweise ich auf Artikel 7 Absatz 5 - liegt nicht bei den Umweltschutz- fachstellen, sondern bei den Behörden. Alles andere wäre rechtsstaatlich gar nicht vertretbar. Die Behörden entschei- den, sonst niemand, und zwar die verfassungsmässigen Behörden. Zu den behaupteten hohen Kosten, Herr Stucky. Ich möchte Sie bitten: erkundigen Sie sich bei Ihren Fraktions- kollegen Frau Kopp und Herrn Auer. Diese werden Ihnen sagen, dass man im Zusammenhang mit dem Umweltschutz nicht nur von den Kosten, sondern auch vom Nutzen spre- chen muss. Gerade die Umweltverträglichkeitsprüfung hilft • Kosten sparen, weil sich dadurch Fehldispositionen recht- zeitig und nicht erst, wenn es zu spät ist, vermeiden lassen. Zur behaupteten Bürokratie: Es ist klar, dass kein Mensch in diesem Saal an einer Bürokratie um ihrer selbst willen interessiert ist. Wir haben gestern den Grundsatz der Ver- hältnismässigkeit, der sich aus der Bundesverfassung ergibt, ausdrücklich in das Gesetz eingefügt. Wenn die Behörden beispielsweise weitere Informationen einholen und andere Entscheidvorbereitungen treffen, müssen sie den Grundsatz, dass die von ihnen angeordneten Massnah- men in einem angemessenen Verhältnis zum angestrebten Zweck zu stehen haben, beachten. Herr Stucky, das wissen Sie als Jurist alles viel besser als ich. Ich bitte Sie aber, daran zu denken. Wenn Sie daran gedacht hätten, hätten Sie vielleicht Ihren Antrag gar nicht gestellt. Zum behaupteten Eingriff in die Gemeindeautonomie: Die Gemeindeautonomie besagt, dass die Gemeinden grund- sätzlich alles zum Gegenstand ihrer Aufgaben machen kön- nen, was im Interesse der örtlichen Gemeinschaft liegt, unter Vorbehalt der Rechtsordnung des Bundes und des Kantons. Wenn wir hier ein Umweltschutzgesetz oder irgend ein anderes Gesetz beraten, ist es klar, das dadurch
Protection de l'environnement. Loi 370 11 mars 1982 die Autonomie der Kantone und der Gemeinden ein Stück weit eingeschränkt wird. Sie hätten, wenn Sie die Gemein- deautonomie nicht tangieren wollen, Nichteintreten auf die- ses Gesetz beantragen sollen bzw. schon den Verfas- sungsartikel bekämpfen müssen. Aber wir wissen doch alle, dass Umweltschutz heute ein Anliegen ist, das weiteste Kreise unseres Volkes als wünschbar und notwendig erach- ten. Wir wissen auch, dass die Gemeindeautonomie deswe- gen nicht aus den Angeln gehoben wird, Herr Stucky. Es ist daher irreführend, wenn Sie dieses Argument in diesem Zusammenhang anführen. Ich betone: es geht umd die Durchsetzung des Vorsorge- prinzips in diesem Gesetz, es geht somit um die Durchset- zung eines vertretbaren Umweltschutzes. In diesem Sinne ist die Umweltverträglichkeitsprüfung sehr wichtig. Ich bitte Sie deshalb im Namen der einstimmigen Kommission, den Antrag von Herrn Stucky abzulehnen. M. Petitpierre, rapporteur: Je ne reprendrai pas tous les arguments en faveur de la défense de l'étude d'impact sur l'environnement. Tout d'abord, Monsieur Stucky, je crois qu'il y a un malentendu considérable sur cette institution. Quand je vous entends, vous qui êtes conseiller d'Etat, décrire le sabotage - vous avez utilisé l'expression «sabo- ter» - d'une construction de piscine par une commune, je comprends que vous soyez contre l'étude de l'impact sur l'environnement. Mais il ne s'agit pas du tout de cela. En outre, vous avez prétendu, parce que l'on soumettait l'étude de l'impact sur l'environnement à la procédure déjà existante d'autorisation de construction, que cela signifiait que n'importe quelle construction était soumise à une telle étude. Or, ce raisonnement - permettez-moi de vous le dire - est trompeur: si dans le cadre des procédures ordinaires de construction qui s'appliquent à tous les bâtiments, y compris ceux qui affectent ou qui peuvent affecter sensible- ment l'environnement, on va introduire l'étude de l'impact de l'environnement, cela ne signifie pas du tout que tout ce qui passe par l'autorisation de construire va être soumis à cette étude. Ainsi, c'est en croyant cela que mes collègues de parti, notamment, ont pensé que l'étude de l'impact sur l'environnement allait s'appliquer à n'importe quelle construction, homes de vieillards ou bien écoles. Or, nous n'en sommes absolument pas là. C'est pourquoi, à mon avis, M. Stucky fait une proposition qui est fondée sur un malentendu. J'en reviens au principe de la prévention. Si nous voulons l'appliquer - ce qui est une question de bon sens, le public comprenant ce qu'est la prévention, et le proverbe «préve- nir vaut mieux que guérir» en témoigne - il faut aller jusqu'au bout et concrétiser ce principe. Pour ce faire, le meilleur moyen et évidemment le recours à l'étude de l'impact sur l'environnement. Je voudrais dire que nous avons été chargés, le président et moi-même, d'expliquer au plénum - M. le Conseiller fédéral le fera en détail tout à l'heure - qu'au niveau de l'exécution tout sera mis en oeuvre pour que cette étude soit aussi favorable que possible au requérant. L'idée est que, dans l'intérêt de la protection de l'environnement, le requérant puisse s'annoncer le plus tôt possible, de son propre mouvement, avant que la procédure formelle d'auto- risation proprement dite ne soit ouverte. Le Conseil fédéral étudiera la possibilité de procéder par étapes, de façon à ne pas laisser les gens aller trop loin pour se voir signifier ensuite de revenir en arrière. Tout cela est d'une grande importance et nous étions chargés de le dire. Je répondrai à M. Bonnard que je ne comprends pas son argument. L'article 7 prévoit une procédure qui s'inscrit dans le cadre des procédures existantes. Monsieur Bon- nard, l'histoire que vous nous avez racontée et qui se passe dans les environs de Lausanne, relève d'un point de procé- dure administrative cantonale vaudoise qui n'est peut-être pas spécialement bien réglé en l'état. Notre article 7 ne va pas alléger ces problèmes de procédure administrative vau- doise, mais il ne va rien y ajouter non plus. La question qui • nous occupe ne met pas en cause le fonctionnement de l'administration; il s'agit simplement d'établir la façon dont on règle les recours. En outre, Monsieur Bonnard, je crois que dans l'optique d'un fédéralisme bien compris, il n'est pas dans les attributions de la loi sur la protection de l'envi- ronnement de signifier aux cantons, qui appliquent leurs procédures ordinaires d'autorisation, de quelle façon ils doivent mettre fin à ces procédures. Quels que soient les motifs invoqués il est évident qu'il faut rejeter la proposition de biffer l'article 7. Bundesrat Hürlimann: Wie zu Recht gesagt wurde, geht es hier um die Behandlung eines zentralen Problems - und zwar im Interesse des Umweltschutzes an sich, aber auch im Interesse all jener, die Anlagen allenfalls dieser Prüfung unterziehen müssen oder wollen -, weil damit dem Prinzip der Vorsorge - eben auch im Interesse des Unternehmers - Rechnung getragen wird. Ich weise darauf hin - um diese Diskussion zu versachlichen und auch gewissen Befürchtungen, wie sie auch im Votum von Herrn Stucky geäussert wurden, entgegenzuwirken -, dass man die Bot- schaft, die Herr Stucky zitiert hat, ganz lesen muss. Auf Seite 38 stellen Sie fest, dass diese Prüfung nur in beson- deren Fällen verlangt wird, nämlich «bei der Planung, Errich- tung oder Änderung ortsfester Anlagen, die die Umwelt erheblich belasten können». Wir haben heute den Begriff «ortsfest» gestrichen. Ich habe - um die Kommission zu beruhigen und um es auch in den Materialien hier festzuhalten - gesagt, welche Anlagen nach Auffassung des Bundesrates heute, aufgrund der Delegation, die er in Absatz 1 hat, dieser Prüfung unter- zogen werden sollen. Es sind dies nach dem jetzigen Stand unserer Überlegungen: National- und Hochleistungsstras- sen, Rangier- und Postbahnhöfe, neue Bahnlinien, zivile Flughäfen, Militärflugplätze, Seeregulierungen, Gesamtme- liorationen, grosse Feuerungsanlagen, Lager für radioaktive Abfälle, Waffen-, Schiess- und Übungsplätze, zivile Schiess- plätze, Altautoverwertungsanlagen, Stahlbauwerke, Gross- parkhäuser, Seeuferaufschüttungen, Terrainveränderungen, Wasserkraftwerke, Seilbahnen, Grossausstellungen mit bleibenden Anlagen, Anlagen für Autorennen und Moto- crossanlagen. Über einige Anlagen wie zum Beispiel Kies- gruben, Schlittel- und Bobbahnen haben wir, das habe ich in der Kommission gesagt, noch nicht definitiv entschieden. Sie sehen, dass wir wirklich jene Anlagen meinen, die eine echte Belastung der Umwelt sein können, dass aber keine Rede davon sein kann, dass etwa Bauten, von denen man nicht annehmen muss, dass sie die Umwelt belasten, und für die wir andere Vorschriften in den Gemeinden und in den Kantonen haben, in diese Liste des Bundesrates aufge- nommen werden. Man darf Vertrauen in das Verfahren haben, welches durch die Kantone festgelegt wird. Auch in der Botschaft haben wir festgehalten, dass wir eigentlich das gesamte Verfahren in bestehende Strukturen - über Amtsstellen beispiels- weise, die jetzt schon im Zusammenhang mit dem Gewäs- serschutz oder mit Bauten, die sie zu bewilligen haben, tätig sind - einbeziehen möchten. Was schliesslich den Umfang der Prüfung betrifft, haben wir deutlich gesagt - heute mit Ihrem Entscheid -, welche vier Elemente ein solcher Bericht enthalten muss. Zur Kosten-Nutzen-Frage: Ich betone nochmals; es ist für den Privaten, der eine solche Anlage baut, viel besser, wenn er vorher weiss, ob und in welcher Art er Investitionen vornehmen soll - statt später, wenn Schäden entstehen und dann die Reaktion der Öffentlichkeit die Behörden und ihn zu ganz anderen Massnahmen zwingen. Kosten-Nutzen-Analysen werden in diesem speziellen Pro- blem sicher, wenn Sie alles mitberücksichtigen, zugunsten dieser Umweltverträglichkeitsprüfung ausfallen. Darf ich, vielleicht nun eher etwas unüblich, einmal die Pro- blematik, die wir hier diskutieren, auf unsere zugerischen Bereiche eingrenzen? - Herr Stucky, der jetzt als Mitglied dem Regierungsrat angehört, weiss, dass ich selber 19 Jahre im gleichen Saal die Geschicke unseres lieben Hei- matkantons mitgestalten durfte. - Herr Stucky, darf ich
11. März 1982 N 371 Umweltschutzgesetz Ihnen an zwei Beispielen zeigen, dass man vor diesem Instrumentarium nicht zurückschrecken muss? Wir haben schon sehr früh in der Stadt Zug eine Kläranlage gebaut. Wir haben festgestellt, dass jene Kläranlage - es war ungefähr in den fünfziger Jahren, als sie auf Initiative der Stadt erstellt wurde - unseren schönen Zugersee nicht zu reinigen vermochte. Erst mit dem .Gewässerschutz- gesetz sind wir in den Besitz des Instrumentariums gelangt, das uns erlaubte, zusammen mit den Kantonen Luzern und Schwyz sowohl für den Zuger- wie für den Ägerisee Ring- leitungen zu bauen und die Abwässer in einer zentralen Kläranlage zu reinigen. Das Gewässerschutzgesetz hat uns also in einem ganz wichtigen Bereich sehr geholfen, um wirksam die weitere Verunreinigung der zugerischen Seen zu verhindern. Nun zum Gegenbeispiel - Herr Stucky -, aber ich bitte auch Herrn Bonnard, das mitzuberücksichtigen. Ich weiss nicht - ja, ich bin sogar überzeugt -, ob nicht die Umweltyerträg- lichkeitsprüfung viele Dinge schneller realisieren liesse, als es bisher der Fall war. Darf ich wieder mit einem Beispiel in die zugerische Heimat zurückkehren? Vor mindestens 10 bis 15 Jahren, als ich die Ehre hatte, dem zugerischen Regierungsrat anzugehören, versuchten wir, eine Kehricht- verbrennungsanlage zu bauen, mit Rücksicht auf die Abfälle aus den umliegenden Gebieten, weil wir keine Deponien mehr hatten. Der Regierungsrat wollte das selber an die Hand nehmen. Sie wissen ganz genau - Herr Stucky -, mit welchen politischen Schwierigkeiten wir in den Gemeinde- versammlungen und im Kantonsrat zu kämpfen hatten. Wir haben im Kanton Zug bis heute diese Kehrichtverbren- nungsanlage nicht erstellen können. Ich weiss nicht, ob mit diesem Instrument der Umweltverträglichkeitsprüfung (wo auch die Werte festgelegt werden, die toleriert werden kön- nen und aufgrund von Bundesrecht zugelassen sind) das nicht hätte durchgesetzt werden können, was uns auf kan- tonaler Ebene verwehrt blieb. Darum glaube ich - das möchte ich gerade auch Herrn Bon- nard sagen -, dass unter Umständen viele Verzögerungen der letzten Zeit deshalb eingetreten sind, weil wir nicht über genügende Unterlagen in bezug auf Emissions- und Immi- sions-Grenzwerte verfügten, um zu beurteilen, was gebaut werden kann und was nicht, allenfalls unter welchen Bedin- gungen und mit welcher Filteranlage gebaut werden kann. Diese Untersuchungen beruhigen dann die Behörden und führen nicht zu einer Verpolitisierung des ganzen Problems. Nun vom zugerischen Idyll zurück zum Anliegen von Verfas- sung und Gesetz. Diese Umweltverträglichkeitsprüfung liegt im Interesse des Umweltschutzes. Wir müssen recht- zeitig wissen, ob eine solche Anlage die Umwelt erheblich belastet, unter welchen Bedingungen und Auflagen wir sie im Interesse des Umweltschutzes zulassen können. Diese Umweltverträglichkeitsprüfung liegt - ich wiederhole es - im Interesse jener öffentlichen und privaten Instanzen, die eine solche Anlage bauen wollen. Mit der rechtskräftigen Bewilligung sollen sie die Sicherheit erhalten, dass sie die Investitionen (auch im Interesse ihres Unternehmens und ihres finanziellen Engagements) wagen können. Aus diesen Gründen bitte ich Sie sehr, mit der Kommission, den Streichungsantrag des Herrn Stucky abzulehnen. Abstimmung - Vote Für den Antrag Stucky 30 Stimmen Dagegen 121 Stimmen Art. 8 Antrag der Kommission Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates Antrag Herczog Abs. 2 ... eine Meldestelle. Für die Kosten gilt Artikel 2. Art. 8 Proposition de la commission Adhérer au projet du Conseil fédéral Proposition Herczog Al. 2 ... un poste d'alarme. La couverture des frais en résultant est régie par l'article 2. Herczog: In Artikel 8 geht es um den Katastrophenschutz. Ich möchte nicht die ganze Geschichte noch einmal erklä- ren. Absatz 2 verlangt, dass die Kantone die Dienste für den Katastrophenschutz koordinieren und entsprechende Mel- destellen bezeichnen. Selbstverständlich erwachsen den Kantonen dadurch Kosten, die gedeckt werden müssen. In Artikel 2 dieses Gesetzes ist zwar das Verursacherprinzip vorgesehen; ich glaube aber, es sei notwendig, bei spezifi- schen Fragen in bestimmten Artikeln das noch einmal her- vorzuheben, wo eben spezielle Kosten anfallen. Das ist hier zweifellos der Fall, und deshalb schlage ich Ihnen vor, den Absatz 2 zu ergänzen: «Für die Kosten gilt Artikel 2». Für jene Kosten, die den Kantonen im Zusammenhang mit dem Katastrophenschutz entstehen, soll eindeutig das Verur- sacherprinzip gelten. Ich bitte Sie, meinem Antrag zuzu- stimmen. Schmid, Berichterstatter: Man muss das den Kantonen nicht noch besonders in Erinnerung rufen; schon aus dem Grund, den Herr Herczog selber erwähnt hat: Das Verur- sacherprinzip gilt gemäss Artikel 2 für Massnahmen, die nach diesem Gesetz notwendig sind. Sie könnten also überall einen Hinweis auf Artikel 2 anbringen. Das ist aber nicht notwendig. Wir haben das Verursacherprinzip in die Grundsatzartikel aufgenommen, in der Meinung, dass es für das ganze Gesetz gelten soll. Dazu kommt, dass die Kantone ohnehin das Recht haben, für Kosten, die ihnen entstehen, wenn sie für private Unter- nehmen etwas tun, Gebühren zu erheben, die selbstver- ständlich kostendeckend sein müssen. Der Antrag Herczog ist also nicht nötig. Ich beantrage Ihnen, ihn abzulehnen. M. Petitpierre, rapporteur: La réponse est en effet rapide- ment donnée. Je crois qu'il faut refuser cette proposition pour la bonne raison que les cantons ont la charge de l'exé- cution, qu'ils peuvent prélever des émoluments et que, par conséquent, c'est à eux qu'il incombe de faire application du principe de causalité, sans intervention ici d'une norme de droit fédéral. Bundesrat Hürlimann: Ich weiss nicht, ob Herr Herczog sich hier etwas anderes vorstellt als wir mit dieser Melde- stelle. In jedem Kanton muss eine Stelle vorhanden sein, die man - wenn irgend etwas passiert - telefonisch erreichen kann, sei es eine Stelle der Feuerwehr, der Brandwache oder der Polizei, und zwar nicht nur für Bereiche des Umweltschutzes, sondern natürlich auch für andere Kata- strophen. Wenn zum Beispiel ein Flugzeug abstürzt oder irgendwo Öl ausläuft, muss dies irgendwo sofort gemeldet werden können. Deshalb wäre es nicht sinnvoll, für diese Meldestelle, welche die Kantone ohnehin gewährleisten müssen, eine besondere Kostenregelung im Sinne des Ver- ursacherprinzips hier vorzusehen. Abstimmung - Vote Für den Antrag Herczog 6 Stimmen Dagegen 66 Stimmen Art. 9 Antrag der Kommission Abs. 1 Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates Abs. 2 ... sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge soweit zu begrenzen, .. .
Protection de l'environnement. Loi 372 11 mars 1982 Abs. 3 Mehrheit ..., dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig wer- den. (Rest des Absatzes streichen) Minderheit (Tochon, Blocher, Coutau, Eisenring, Früh, Jung, Rütti- mann) ..., wenn feststeht, dass die Gesundheit der Menschen in Gefahr ist oder gefährdet werden kann. (Rest des Absatzes streichen) Art. 9 Proposition de la commission Al. 1 Adhérer au projet du Conseil fédéral Al. 2 ..., il importe, dans le cadre de la prévention, de limiter... Al. 3 Majorité ... que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'envi- ronnement, seront nuisibles ou incommodantes. (Biffer le reste de l'alinéa) Minorité (Tochon, Blocher, Coutau, Eisenring, Früh, Jung, Rütti- mann) ... s'il appert que la santé de l'homme est ou peut être mise en danger. (Biffer le reste de l'alinéa) Abs. 1 und 2 - Al. 1 et 2 Angenommen - Adopté Abs. 3-Al. 3 M. Tochon, porte-parole de la minorité: Après le débat sur l'article 1er de la présente loi, nous nous sommes posé la question de savoir si nous retirerions ou non notre proposi- tion de minorité de l'article 9, 3e alinéa. Vous avez pu constater que nous proposons finalement de supprimer la fin de l'alinéa, c'est-à-dire la référence scientifique, suivant en cela les discussions que nous avons eues sur l'article 1er, 2« alinéa, et de maintenir par contre la notion de santé de l'homme comme critère d'aggravation, de sévérité dans les limitations d'émissions. Dans ce chapitre en effet, où nous abordons en particulier les bruits et les trépidations, il nous paraît important de prendre des mesures plus sévères lorsque la santé de l'homme est mise en danger, car c'est dans le domaine du bruit que l'homme est tout de même le premier concerné. Dans cet alinéa, nous avons pris en considération la prévention, puisque nous disons: «... s'il appert que la santé de l'homme est ou peut être mise en danger.» On nous reprochera, une .fois de plus, nous le savons, d'introduire la notion de protection de la santé, dans cette loi sur l'environnement, à laquelle nous répondrons, une fois de plus, que notre intention est précisément de faire ressortir la primauté de protection de l'homme, ce qui entraîne une plus grande sévérité dans les mesures qui doi- vent être prises lorsqu'il y a danger évident à craindre pour cette santé. Nous ne reprenons pas en détail les arguments que nous avons avancés lors du débat sur l'article 1er, comme la pro- tection de la santé de l'homme. Quelques remarques complémentaires encore: depuis hier matin, nombreux sont nos collègues qui se sont référés à la protection de la santé, et je rappelle encore que plusieurs articles parlent de ces dangers pour l'homme. L'article 11, 2e alinéa, que nous traiterons dans un instant, par exemple, dit bien que les valeurs limites d'immissions plus sévères doivent être fixées lorsque des groupes de personnes, par- ticulièrement sensibles, peuvent être atteintes. Donc en résumé, les limitations d'émissions plus sévères lorsqu'il appert que la santé de l'homme est ou peut être mise en danger, ce qui n'empêche d'ailleurs pas d'avoir des valeurs limites d'émissions plus ou moins graduées pour la faune et la flore. Mais l'homme gardant sa primauté de pro- tection, nous vous demandons de soutenir notre proposi- tion car il s'agit nullement d'atténuer l'efficacité de la loi, voire sa sévérité, puisque au contraire nous nous montrons plus fermes lorsque la santé de l'homme est en jeu. M. Brélaz: Si je me réfère au texte de la majorité de la com- mission à l'article 9, je m'aperçois que l'on parle d'atteintes qui seront nuisibles ou incommodantes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement. Si l'on a affaire à des atteintes nuisibles, Monsieur Tochon, j'imagine que des atteintes à la santé de l'homme, en particulier, sont concer- nées. Donc ce que vous souhaitez voir figurer, en mettant en avant la santé de l'homme, se trouve déjà dans le texte de la majorité. Par contre, si l'on prend votre texte tel quel, on a tendance, comme hier dans le cadre de l'amendement de M. Coutau sur un autre problème, à privilégier la notion de la santé de l'homme. Cela signifie, en particulier, que nous prendrions une décision contraire à celle de l'article 1er où nous avons toujours parlé d'atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes, ainsi que de choses plus vastes que la santé de l'homme. C'est pourquoi je souhaiterais que notre assemblée conserve sa ligne de conduite qu'elle a décidée à l'article 1er, qu'elle n'affaiblisse pas le caractère de la loi maintenant, au niveau des atteintes, en incluant une notion qui signifie- rait qu'on s'intéresse certes à la santé de l'homme, mais pas du tout à celle de son cadre de vie. Je crois que beau- coup de nos concitoyens désirent être en bonne santé, mais aussi vivre dans un environnement qui soit tout de même d'une certaine richesse. Je vous demande en consé- quence de voter le texte de la majorité de la commission. Müller-Scharnachtal: In letzter Zeit sind in Zusammenhang mit Artikel 9 gewisse Unklarheiten aufgetreten. Ich erlaube mir deshalb, das Problem kurz vorzutragen und dann eine Frage zu formulieren. In Artikel 9 werden nicht bloss die Emissionsbegrenzungen als Grundsatz fixiert, wohl ein sehr wichtiger Grundsatz, aber er steht nicht allein da. In Ab- satz 2 wird zwingend nachgegriffen und ausgesagt, dass Emissionen unabhängig von der bestehenden Umweltbela- stung im Rahmen der Vorsorge zu begrenzen sind. Dieser Absatz 2 muss nun in Zusammenhang mit den Immissionen in Artikel 12 gesehen werden. Ohne dieses «Soweit-als- möglich-Prinzip» bestünde sonst die Gefahr, dass einfach bis zum Immissionsgrenzwert aufgefüllt werden könnte. Diesbezüglich sind auch die Erfahrungen im Ausland, insbe- sondere in den USA, ausgesprochen schlecht. Es braucht also meiner Meinung nach zweierlei: erstens das Prinzip der Begrenzung, also Emissionsgrenzwerte; zweitens das Prinzip der Minimalisierung dieser Immissio- nen. Damit würde - wenn ich richtig interpretiere - zugleich den Anliegen gewisser Kreise Rechnung getragen, die bei den Immissionsgrenzwerten differenzieren möchten, bei- spielsweise in Erholungsgebieten. Es ist somit einleuch- tend, dass die Schädlichkeitsgrenze überall dieselbe sein muss. Es kam auch in der Kommission klar zum Ausdruck, ob das nun in einem Ballungszentrum oder in einem Erholungsgebiet ist. Dies schon aus Gründen der Rechts- gleichheit. Ob dies hingegen für die Lästigkeit zutrifft, ist meines Erachtens umstritten. Ich möchte deshalb wün- schen, dass sich Herr Bundesrat Hürlimann dann noch dazu äussert. Schmid, Berichterstatter: Ich stelle Ihnen vorerst die Anträge der Kommission vor und nehme nachher zum modifizierten Antrag von Herrn Tochon Stellung. Sie haben gesehen, dass wir in der Kommission zu Absatz 2 und zu Absatz 3 Änderungsanträge stellen.
11. März 1982 N 373 Umweltschutzgesetz Vorerst zu Absatz 2: Wir fügen die Worte «im Rahmen der Vorsorge» ein. Emissionen sind also im Rahmen der Vor- sorge soweit zu begrenzen usw. Wir befinden uns hier in Übereinstimmung mit unseren gestrigen Beschlüssen zum Zweckartikel, wo der Begriff der Vorsorge ebenfalls vor- kommt. Zu Absatz 3: Wir fügen im ersten Satz bei: ...«unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung.» Diese Beifügung dient ebenfalls der Verdeutlichung. Beim Satz 2 beantragen wir Streichung, und zwar nicht etwa des- halb, weil wir mit dem Inhalt dieses Satzes nicht einverstan- den wären, sondern ausschliesslich aus systematischen Gründen. Die Immissionen werden im zweiten Abschnitt zu diesem Kapitel geregelt, weshalb wir sie nicht unter dem Abschnitt «Emissionen» erwähnt haben wollen. Es sind also ausschliesslich systematische Gründe. Nun zum Antrag von Herrn Tochon. Zum Teil kann ich mich auf das beziehen, was ich gestern dazu gesagt habe. Aller- dings schränkt er mit seiner Modifikation jetzt ein. Er bean- tragt uns hier zu Absatz 3: «Die Emissionsbegrenzungen werden verschärft, wenn feststeht, dass die Gesundheit des Menschen in Gefahr ist oder gefährdet werden kann.» Er grenzt sich also gegenüber dem Antrag der Minderheit in zweierlei Hinsicht ab: Erstens will er sich auf die Gesundheit beschränken. Das ist das Wesentliche, und darüber haben wir gestern schon dis- kutiert. Ich muss Sie nochmals auf den Verfassungsauftrag aufmerksam machen. In Artikel 24septies heisst es kurz und bündig: «Der Bund erlässt Vorschriften über den Schutz des Menschen und seiner natürlichen Umwelt gegen schädliche oder lästige Einwirkungen.» Einwirkungen sind schädlich, wenn sie die Gesundheit des Menschen beeinträchtigen. Sie sind lästig, wenn sie bloss das Wohlbe- finden des Menschen beeinträchtigen, nicht jedoch seine physische und psychische Gesundheit. Wir sind mit dem Verfassungsgeber, aber auch im Einvernehmen mit unseren Beschlüssen zum Zweckartikel, die wir gestern getroffen haben, der Meinung, dass wir auch im Abschnitt Emmissio- nen die Bestimmungen nicht so eingrenzen dürfen, dass nur noch die Gesundheit mit Emmissionsbegrenzungen geschützt werden darf, sondern dass darüber hinaus auch ein Schutz vor lästigen Einwirkungen gegeben sein soll. Emmissionsbegrenzungen sind unter Umweltschutzge- sichtspunkten das Vernünftigste, denn es sind Begrenzun- gen an der Quelle. Wenn wir dies nur unter Berücksichti- gung der Gesundheit tun, müssen wir viel mehr für den Immissionsschutz aufwenden, wenn wir dem Verfassungs- auftrag gerecht werden wollen. Schon aus diesem Grund beantrage ich Ihnen Ablehnung des Antrages Tochon, der jedoch noch weiter einschränkt. Wir haben vom Bundesrat die Formulierung übernommen: «Die Emissionsbegrenzungen werden verschärft, wenn feststeht oder zu erwarten ist...» Herr Tochon lässt das Verb «zu erwarten ist» weg, er will also bloss dann Emis- sionsbegrenzungen verschärfen, wenn feststeht, dass ... Im Sinne der Vorsorge müssen wir jedoch auch Gefahren, die noch nicht eingetreten sind, uns aber drohen, begeg- nen; auch deshalb beantrage ich Ihnen Ablehnung des doch sehr einschränkenden Antrages Tochon. Ich möchte Sie daran erinnern, dass es hier um ein wichti- ges Anliegen geht, denn der Antrag Tochon schränkt den Aktionsbereich im Umweltschutz erheblich ein. Ich bitte Sie daher, diesen Antrag so deutlich abzulehnen, wie Sie gestern bei den Grundsatzartikeln einen entsprechenden Antrag abgelehnt haben. Sie handeln dann auch konse- quent. M. Petitpierre, rapporteur: Au nom de la commission, je vous invite, comme je l'ai fait hier, à rejeter la proposition de M. Tochon. Cette proposition a un certain nombre d'inconvénients. Pre- mièrement, elle détruit la notion de continuité dans l'appli- cation du principe de prévention. Comme vous l'aurez remarqué, à l'alinéa 2 il s'agit d'appliquer convenablement le principe de prévention, même s'il n'y a pas menace d'émissions suffisamment graves pour déranger ou porter atteinte à la santé. De là on ferait un saut et l'on ne pourrait intervenir à nouveau - alinéa 3 selon M. Tochon - qu'une fois que la santé serait directement menacée. L'étape pen- dant laquelle une atteinte est incommodante est sautée, on ne voit vraiment pas pourquoi. Cette solution a un inconvé- nient particulier en matière de bruit. Le bruit, comme vous le savez, n'est pas forcément source d'atteinte nuisible à la santé. Il porte atteinte au bien-être, et la limite entre l'atteinte au bien-être et l'atteinte à la santé est extrême- ment difficile à tracer. Si l'on appliquait ici l'idée de M. Tochon, si on l'introduisait dans cet article, on devrait attendre, en matière de bruit, l'apparition de véritables lésions de la santé. Je ne sais vraiment pas à quoi cela nous conduirait. On casse la continuité de la notion de préven- tion et on crée sans motif un vide au niveau des interven- tions. J'aimerais revenir ensuite sur ce qui a été dit hier. Notre président vient de le rappeler: les atteintes incommodantes font partie du mandat constitutionnel. On n'en peut pas faire abstraction, pas plus à l'article 9 qu'ailleurs. C'est pourquoi, en conclusion, j'aimerais insister sur ce vote important - notre président l'a dit - pour la systémati- que de la loi, pour le respect du principe de prévention, pour le respect de la lutte contre le bruit qui fait expressé- ment partie aussi, au titre des priorités, du mandat constitu- tionnel. Je vous demande de rejeter cette proposition. Bundesrat Hürlimann: Die Frage, die mit dem Antrag von Herrn Tochon aufgeworfen wird, ist durch Ihren Entscheid zum Zweckartikel beantwortet worden. Wir hatten dort das Problem, das Herr Tochon mit seinem Minderheitsantrag zur Diskussion gestellt hat, eingehend diskutiert. Es ist natürlich nur konsequent, wenn Sie jetzt in einer Spezialbe- stimmung diesen Zweckartikel nicht wieder relativieren. Was dort beim Zweckartikel gilt, das gilt natürlich insbeson- dere für die Bereiche der Emissionen. Ich betone, was die Sprecher Ihrer Kommission ausgeführt haben: Es geht tat- sächlich nicht nur um die Gesundheit! Das ist wohl das höchste Gut, aber es geht auch darum, dass der Mensch ganz allgemein, auch wenn seine Gesundheit noch nicht Schaden leidet, in einer Welt leben kann, in der er sich wohlfühlt. In der Nähe eines Rangierbahnhofes mit ständi- gem Lärm zu wohnen ist noch nicht unbedingt ein Beweis dafür, dass das für die Gesundheit von Menschen, die ohnehin gut schlafen können, abträglich ist. Eine solche Wohnlage kann auch schädlich sein, aber sie kann natürlich vor allem das Wohlbefinden von Menschen, besonders von sensibleren Leuten und Kindern, ganz wesentlich belästi- gen, und deshalb genügt hier das Kriterium der Gesundheit nicht. Ich bitte Sie daher, gegenüber Ihrem Beschluss in bezug auf den Zweckartikel auch hier konsequent zu blei- ben und den Antrag von Herrn Tochon und der Minderheit abzulehnen. Ich möchte mich noch ganz kurz zu den Ausführungen von Herrn Müller-Scharnachtal äussern. Ich glaube, seine Auf- fassung stimmt mit der unsrigen voll überein. Ich kann das - um beim Beispiel vom Lärm zu bleiben - exemplifizieren: Wir gehen davon aus, dass wir den Lärm ari der Quelle begrenzen möchten. Das verlangt - wie Sie es richtig aus- geführt haben - schon das Vorsorgeprinzip. Wir möchten bei dieser Begrenzung der Emissionen möglichst weit gehen, um das Optimum wenigstens in jenen Fällen, wo sich das aus betrieblichen, technischen und wirtschaftli- chen Gründen verantworten lässt, zu erreichen. Dabei hel- fen uns auch die Planungswerte, über die wir später disku- tieren werden. Diese haben zwei grosse Vorteile; einmal für die Umwelt: Wenn eine Anlage bewilligt oder ausgeführt wird, dann ist eine möglichst auf die Planungswerte ausge- richtete Emission für die Umwelt und alle, die dort leben oder arbeiten und wohnen, viel erträglicher, als wenn man sich am Emissionsgrenzwert orientieren würde, wie Sie sel- ber .ausgeführt haben. 48-N
Protection de l'environnement. Loi 374 N 11 mars 1982 Es kommt aber noch ein Weiteres hinzu, an das vor allem auch die Behörden denken müssen. Wenn Sie beispiels- weise in einem gewissen Industriegebiet einen Betrieb zulassen, ist es nicht vernünftig, nur die Emissionsgrenz- werte zu respektieren, weil das dann dazu führt, dass kein weiterer Betrieb mehr möglich wäre. Wenn man deshalb beispielsweise in einem Kanton oder in einer Gemeinde ein Interesse hat, dass nicht nur ein, sondern vielleicht mehrere Betriebe in einer Zone angesiedelt werden können, dann sollen möglichst tiefe Emissionsbegrenzungen vorgenom- men werden, damit auch später noch im Rahmen der Emis- sionsgrenzwerte solche Betriebe realisiert werden können. Ich glaube, das ist die eindeutige Antwort auf die Frage von Herrn Müller. Ich schliesse aus seiner Frage, dass er genau gleich denkt wie wir, die dieses Konzept mit den verschie- denen Werten aufgebaut haben, wobei wir aber davon aus- gehen, dass die Begrenzung an der Quelle in erster Linie im Sinne der Vorsorge vorgenommen werden soll. Abstimmung - Vote Für den Antrag der Mehrheit 86 Stimmen Für den Antrag Tochon 37 Stimmen Art. 10 Antrag der Kommission Abs. 1 b. Bau- und Ausrüstungsvorschriften; c. Verkehrs- oder Betriebsvorschriften; Abs. 2 Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates Antrag Brélaz Abs. 1 Bst. d d. Vorschriften über die Wärmeisolation und den Wärme- haushalt von Gebäuden; Antrag Magnin Abs. 2 ... Verfügungen vorgeschrieben. Diese Verordnungen und Verfügungen unterliegen der Genehmigung durch die Bun- desversammlung. Antrag Crevoisier Abs. 1 d. Vorschriften über die Wärme- und Schallisolation von Gebäuden; Abs. 3 Wer ortsfeste Anlagen betreibt, sorgt dafür, dass ihre Emis- sionen dauernd in angemessener Weise kontrolliert wer- den. Abs. 4 Der Bundesrat kann Emissionsgrenzwerte für Gebiete und Zonen festlegen, die Umweltbelastungen besonders ausge- setzt, aus topographischen oder klimatischen Gründen besonders bedroht oder wegen ihrer Nutzung oder ihres ökologischen Wertes besonders schützenswert sind. Art. 10 Proposition de la commission Al. 1 b. De prescriptions en matière de construction et d'équipe- ment; c. De prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation; Al. 2 Adhérer au projet du Conseil fédéral Proposition Brélaz Al. 1 lei d d. De prescriptions sur l'isolation et le bilan thermique des immeubles. Proposition Magnin Al. 2 ... directement sur cette loi. Ces ordonnances et décisions sont soumises à l'approbation de l'Assemblée fédérale. Proposition Crevoisier Al. 1 d. De prescriptions sur l'isolation thermique et acoustique des immeubles; Al. 3 Celui qui exploite des installations fixes veille à ce que leurs émissions soient contrôlées en permanence de façon appropriée. Al. 4 Le Conseil fédéral peut fixer des valeurs limites d'émissions applicables dans les régions et les zones qui sont notable- ment exposées aux atteintes, sont particulièrement mena- cées en raison de leur situation topographique ou climati- que, ou encore méritent plus particulièrement d'être proté- gées en raison de leur affectation ou de leur valeur écologi- que. M. Crevoisier: Je motiverai ici l'article 10, 1 CT alinéa lettre d, et en même temps l'article 170 ainsi que les autres modifi- cations que je propose aux alinéas 3 et 4 de l'article 10. Nous présentons, à l'article 10 de la loi, trois propositions d'amendements. Tout d'abord, nous demandons à la lettre d du 1er alinéa que la limitation des émissions pour les immeubles ne porte pas seulement sur les émissions ther- miques, en fait sur les pertes d'énergie, mais également sur les émissions acoustiques. Nous croyons en effet que pour ce qui concerne l'acoustique des immeubles - aussi bien existants que nouveaux d'ailleurs - on ne saurait se satis- faire d'une protection contre les seules immissions. Il y a également des mesures à prendre à la source. Nous nous expliquons sur ce point en proposant un alinéa '\bis nou- veau à l'article 170. Ce ne sont, en effet, pas seulement les bruits venant de l'extérieur (bruit des routes,.d'installations ferroviaires ou d'aéroports par exemple) qui peuvent gêner les personnes vivant ou travaillant dans des immeubles. L'environnement ne s'arrête pas aux façades extérieures des maisons d'habitation, des bureaux et des ateliers. La personne, la famille, le groupe social qui vivent ou travaillent entre quatre murs peuvent être autant agressés par les bruits venant de l'extérieur que par ceux provenant des autres unités d'habitation du même immeuble; ces derniers bruits peuvent être parfois plus insidieux et plus insuppor- tables que les premiers. Il est donc indispensable de porter aussi notre préoccupation sur cet aspect-là du problème. La vie en commun dans des bâtiments locatifs peut être rendue extrêmement pénible et dommageable pour la santé physique et psychique des habitants si l'isolation acousti- que, entre les différentes unités, ne permet pas une limita- tion des émissions à la source. Il faut donc introduire ici une obligation légale d'assainir, de façon interne également, les bâtiments existants. Ce sont ces quelques considérations qui motivent et qui justifient amplement nos propositions portant sur cet article 10, 1er alinéa, lettre d, d'une part, et sur l'article 17o, alinéa Ibis nouveau, d'autre part. Mais revenons maintenant à nos autres propositions d'adjonctions à l'article 10 de la loi. Nous demandons tout d'abord, par un alinéa 3, que celui qui exploite des installa- tions fixes veille à ce que leurs émissions soient contrôlées en permanence, de façon appropriée. Il serait vain, vous en conviendrez, de prescrire, lors de la construction, des mesures techniques permettant de limiter les émissions ultérieures et de ne pas se préoccuper ensuite de la façon dont fonctionnent ces installations. Le maintien en place de ces dernières installations, leur maintenance, leur bon fonc-
11. März 1982 N 375 Umweltschutzgesetz tionnement doivent être garantis, sinon il vaut mieux ne rien exiger et éviter des dépenses inutiles. Les mesures pres- crites n'ont forcément de valeur que pour autant qu'elles soient respectées tant que dure l'exploitation des construc- tions ou des installations auxquelles elles sont liées. Par l'introduction enfin d'un quatrième et nouvel alinéa, nous entendons réserver la possibilité au Conseil fédéral de mieux tenir compte de situations spécifiques et de pres- crire soit des allégements de la réglementation, mais, plus certainement, un renforcement des exigences applicables dans des régions ou dans des zones notablement expo- sées à des atteintes de natures diverses ou dans des zones et dans des régions qui sont particulièrement menacées en raison de leurs caractéristiques propres que sont la topo- graphie, le climat, etc., ou encore qui méritent plus spécia- lement d'être protégées en raison de leur affectation ou de leur valeur écologique. Nous pensons ici principalement à certaines réserves naturelles, à des biotopes rares et sensi- bles. Nous nous permettons, en conclusion, de vous demander, Madame la Présidente, de bien vouloir faire voter nos diffé- rentes propositions séparément, étant bien entendu que le vote sur l'article 10, 1er alinéa, lettre d, de la loi vaudra pour l'article 170. M. Brélaz: A l'article 10, 1« r alinéa, lettre d, je vous propose d'ajouter à la notion d'«isolation thermique» celle de «bilan thermique» des immeubles. Cette notion est introduite pour la raison suivante: dans une habitation, l'émission n'est pas seulement conditionnée par l'isolation mais aussi par d'autres critères de construction, en particulier la concep- tion de la maison, de larges fenêtres au nord par exemple. Dans ce sens, la plupart des législations cantonales qui se développent actuellement en matière d'énergie donnent, au niveau de prescriptions sur l'isolation, la notion d'«isolation et de bilan thermiques des immeubles», et cela à la demande même - en tout cas dans le canton de Vaud - de sociétés telles que la SIA qui doivent appliquer ces normes dans la pratique. Voilà pourquoi je pense que la notion d'isolation n'est pas suffisante; si l'on veut parler d'émissions thermiques, on doit aussi parler de «bilan thermique» des immeubles. C'est dans ce sens que je souhaite que vous modifiez légèrement cet article pour le compléter par cette adjonction à carac- tère technique. Präsidentin: Die Anträge von Herrn Magnin werden beim Artikel 22a behandelt. Herr Magnin erklärt sich damit einver- standen. M. Bonnard: Je n'ai pas de proposition à faire, mais une question à poser à propos de l'article 10, 2e alinéa. Le texte français dit ceci: «Les limitations sont édictées par voie d'ordonnances ou, tant que celles-ci n'ont pas été adop- tées, par des décisions fondées directement sur cette loi.» «Tant que celles-ci», c'est-à-dire «aussi longtemps que». Ce texte est équivoque. Il pourrait apparaître comme une sorte de droit transitoire. S'il constitue du droit transitoire, il signi- fie que, d'une façon générale, dès que la loi sera entrée en vigueur, les autorités compétentes pourront ordonner toutes les limitations qui leur apparaîtront comme oppor- tunes, sans égard à la question de savoir si oui ou non une ordonnance du Conseil fédéral a déjà été édictée dans le domaine en question. Or, si vous lisez le message à la page 45 du texte français, vous constaterez que ce n'est pas ce qu'on a voulu dire. On a voulu dire qu'en règle générale toute limitation sera édic- tée par voie d'ordonnance. Cette règle est juste; c'est la seule qui permet de garantir une certaine égalité de traite- ment. Mais, il y a la réalité et la réalité est multiple. Il peut exister des installations qui sont rares, très spéciales, et que les règles générales des ordonnances ne pourront pas couvrir, par exemple une grande gare de triage. L'autorité compétente ne trouvera alors pas, dans les ordonnances du Conseil fédéral, des règles qui soient directement appli- cables. Elle n'en aura pas moins le devoir de poser des limites et elle devra alors pouvoir le faire en se fondant directement sur la loi. Je voudrais avoir la confirmation de la part soit du rappor- teur de la commission, soit du représentant du Conseil fédéral, que tel est bien le sens de l'article 10, 2e alinéa; si tel est bien le cas, il me paraîtrait alors opportun que la rédaction française fût revue; je le dis à l'intention de M. Petitpierre, qui est membre de la Commission de rédac- tion. Schmid, Berichterstatter: Ich erläutere Ihnen vorerst wie- derum die Anträge der Kommission und nehme nachher zu den Einzelanträgen Stellung. Sie sehen, dass wir bei Absatz 1 Buchstabe b das Adjektiv «technisch» weglassen. Wir sprechen also bloss noch von Bau- und Ausrüstungsvorschriften, weil auch andere als nur technische Vorschriften denkbar sind. Wir wollen nicht in einer bestimmten Richtung eingrenzen. Den Buchstaben c ergänzen wir durch «Verkehrsvorschrif- ten». Wir sprechen somit nicht bloss von Betriebsvorschrif- ten, sondern von Verkehrs- oder Betriebsvorschriften. Wir denken beispielsweise an Strassenverkehrsvorschriften. Die übrigen Buchstaben übernehmen wir in der Fassung des Bundesrates. Zu den Einzelanträgen: Wir haben vorerst den Antrag von Herrn Crevoisier. Er will bei Buchstabe d Vorschriften über die Wärme- und Schallisolation von Gebäuden vorsehen. Nun ist zu bedenken, dass wir von Emissionsbegrenzungen sprechen. Wenn in diesem Gesetzentwurf von Schallisola- tion bei Gebäuden die Rede ist, denken wir im wesentlichen an Immissionsbegrenzungen, d. h. an Begrenzungen des Schalls, der von aussen kommt, beispielsweise an Begren- zungen durch Schallschutzfenster wegen des Strassen- lärms. Ich habe mir überlegt, ob es nicht denkbar wäre, dass der Schall von innen kommt und die Aussenwelt gegenüber dem Lärm, der von innen kommt, abgeschirmt werden müsste. Insofern wäre der Antrag von Herrn Crevoi- sier systematisch am richtigen Ort. Ich kann mir bloss nicht vorstellen, ob eine solche Schallisolation von Gebäuden im Sinne der Emissionsbegrenzung irgendwie relevant ist. Aus diesem Grunde habe ich Zweifel, ob es richtig ist, das so zu beschliessen. Ich darf mich auch gleich zum Antrag Brélaz äussern, der ebenfalls den Buchstaben d betrifft. Herr Brélaz will nicht nur Vorschriften über die Wärmeisolation, sondern auch über den Wärmehaushalt von Gebäuden erlassen. (Ich muss übrigens beifügen: Sowohl der Antrag von Herrn Cre- voisier wie derjenige von Herrn Brélaz sind in der Kommis- sion nicht diskutiert worden. Ich drücke also zu beiden Anträgen meine persönliche Meinung aus.) Aufgrund der Begründung, die Herr Brélaz gegeben hat, könnte ich mir vorstellen, dass solche Vorschriften, die auch den Wärme- haushalt betreffen, vernünftig wären. Weil ich aber die Vor- schriften nicht selbst erlassen muss und auch nicht könnte, würde ich Ihnen empfehlen, darauf abzustellen, was Herr Bundesrat Hürlimann dazu sagt, d. h. ob das überhaupt machbar ist oder nicht. Ich kann mir also da selbst keine Meinung erlauben. Herr Brélaz hat mich überzeugt. Ob jedoch solche Vorschriften machbar sind, muss uns indes- sen Herr Bundesrat Hürlimann sagen. Herr Crevoisier schlägt auch noch neue Absätze 3 und 4 vor. Bei Absatz 3 sagt er: «Wer ortsfeste Anlagen betreibt, sorgt dafür, dass ihre Emissionen dauernd in angemesse- ner Weise kontrolliert werden.» Da frage ich: Von wem sol- len diese Emissionen kontrolliert werden? Ist es eine Selbstkontrolle? Wir haben einen Artikel über Selbstkon- trolle, allerdings in einem etwas anderen Zusammenhang. Aber wenn etwas kontrolliert werden muss von einem ande- ren, muss man natürlich auch sagen, wer dieser andere ist, und das fehlt in diesem Absatz 3. Der Absatz 4 schliesslich ist meines Erachtens deshalb nicht nötig, weil er bereits in unserem Antrag und im Antrag des Bundesrates zu Artikel 10 Absatz 2 enthalten ist. Begrenzungen werden durch Verordnungen erlassen, und
Protection de l'environnement. Loi 376 11 mars 1982 auch die Begrenzungen, die Herr Crevoisier hier vorsieht, sind natürlich in diesem Absatz 2 enthalten. Ich würde also sagen: Wir können diesen Antrag ablehnen, weil dem Anlie- gen bereits Rechnung getragen wird. M. Petitpierre, rapporteur: Nous nous trouvons en pré- sence d'une série de propositions. J'ai, à titre personnel, la commission n'ayant pas eu l'occa- sion de se prononcer sur ce point, la plus grande sympathie pour la proposition de M. Brélaz - sous réserve de la prati- cabilité et du coût, au sujet desquels le représentant du Conseil fédéral s'exprimera probablement tout à l'heure - en tout cas pour ce qui est de la préparation d'instruments de mesure. Je renonce à me prononcer sur la question de savoir s'il faut ensuite en tirer des normes applicables avant d'avoir entendu les explications de M. Hürlimann, conseiller fédéral. Pour ce qui est de la première proposition de M. Crevoisier, concernant les prescriptions relatives à l'isolation thermi- que et acoustique des immeubles, je ne vois pas pourquoi il faudrait s'en occuper s'agissant des émissions à l'intérieur des immeubles. Le problème de l'isolation acoustique interne des immeubles est un problème d'immission. Vous ne pouvez pas, dans une loi sur la protection de l'environ- nement, interdire aux voisins de parler fort ou dire qu'à par- tir de 10 heures du soir, ils ne doivent plus se disputer. Cela ne concerne pas la loi que nous discutons maintenant. Il faut édicter des mesures relatives à la construction et à l'isolation acoustique de façon que le bruit ne parvienne pas aux autres appartements, mais les querelles de ménage ne font pas partie des émissions visées par cette loi. La ques- tion soulevée par M. Crevoisier est résolue par l'article 18, pour autant bien entendu qu'il soit adopté. La deuxième proposition de M. Crevoisier concerne le contrôle (al. 3). A cet égard, il faut avoir présente à l'esprit la structure de cette loi. Nous avons ici des dispositions relatives au système de préparation des normes d'émis- sions et, dans un autre chapitre, des dispositions relatives à l'application de ces normes. Il ne faut pas, dans une règle comme l'article 10, introduire des règles d'exécution. Quant à la proposition de M. Crevoisier relative à l'alinéa 4, je crois qu'il faut, là aussi, laisser ouverte la possibilité pour les cantons de faire ce qui leur revient dans le cadre de l'aménagement du territoire. L'article 3, que nous avons voté hier, réserve toutes les compétences et prérogatives cantonales. Les cantons peuvent faire un peu ce qu'ils veu- lent chez eux (art. 36). L'autre partie du problème est réso- lue par l'article 10, 2e alinéa. Il ne faut pas que le Conseil fédéral puisse se mettre à faire lui-même, par voie d'ordon- nance, de l'aménagement national du territoire alors qu'il existe déjà une loi fédérale sur cet aménagement. J'en viens à la dernière proposition présentée, celle de M. Bonnard. Nous sommes tout à fait d'accord avec son auteur pour ce qui est de la rédaction de l'alinéa 2: au lieu de «tant que», il aurait fallu dire «en tant que», encore que cette expression nous paraisse un peu lourde. En allemand, il est dit «soweit» et non pas «solange». Il est vrai de dire que l'alinéa 2 n'est pas une disposition transitoire. Il vise à réserver les installations rares, qui ne justifient pas l'édiction d'une ordonnance - il faut quand même économiser un peu les moyens - et il permet à l'autorité, en dehors du droit transitoire, de prendre des décisions fondées directement sur la loi parce qu'il s'agit de quelque chose d'exceptionnel. La Commission de rédaction veillera, à l'aide du procès-ver- bal, à ce que cette question soit résolue. Bundesrat Hürlimann: Ich spreche ebenfalls zu diesen vier Anträgen zu Artikel 10, wobei ich die Anträge von Herrn Brélaz und von Herrn Crevoisier, beide zu Absatz 1 Buch- stabe d, zusammenfasse. Der Antrag von Herrn Brélaz unterscheidet sich in bezug auf den Antrag von Herrn Cre- voisier darin, dass er sich eigentlich diese Vorschriften noch in einem weiteren Umfang vorstellt. Wärmehaushalt, das ist ein Oberbegriff nach unseren Formulierungen im Energiebereich, dazu gehören Wärmezähler, Wärmerückge- winnung, Sonnenkollektoren und Abwärmenutzung, aber auch die Wärmeisolation, die Gegenstand vom Antrag von Herrn Crevoisier ist. Was nun den Antrag von Herrn Crevoisier betrifft, so ist bereits darauf hingewiesen worden, dass wir für alle neuen Gebäude solche Wärme- und Schallisolationen vorsehen, vor allem in Mehrfamilienhäusern. Aber wir haben davon abgesehen, das auch für alte Gebäude vorzuschreiben, und zwar einfach aus zwei Gründen. Sie stellen hier wieder ein- mal fest, dass wir uns natürlich bei dieser ganzen Gesetz- gebung das Problem der Verhältnismässigkeit immer wie- der überlegt haben. Wenn Sie nun, was die Wärme- und Schallisolation betrifft, weitergehen, als wir das im Artikel 18 in bezug auf neue Gebäude vorgesehen haben, dann lösen wir hier Kosten aus, vor allem gegenüber den heutigen Hauseigentümern, die in den Bereich der Unverhältnismäs- sigkeit und der wirtschaftlichen Untragbarkeit kommen. Nach der Auffassung des Bundesrates würden wir hier das Prinzip der Verhältnismässigkeit strapazieren, wenn wir sol- che Vorschriften auch für bereits bestehende Gebäude erlassen würden. Aus diesem Grunde sind aus der Sicht des Umweltschutzgesetzes diese Anträge abzulehnen. Das Problem ist ja gegenwärtig im helvetischen Gesetzge- bungsbereich aktuell. Der Ständerat hat in der jetzigen Ses- sion den Energieartikel behandelt, und Sie werden dem- nächst Gelegenheit haben, ebenfalls dazu Stellung zu neh- men. Energieartikel und Ausführungsgesetzgebung sehen natürlich Massnahmen im Sinne des Energiesparens vor, und es ist deshalb systemwidrig, wenn wir immer wieder das Umweltschutzgesetz mit allen möglichen Anliegen, die wir einer anderen Gesetzgebung aufgrund eines anderen Verfassungsartikels ausdrücklich vorbehalten haben, zusätzlich belasten. Antrag Crevoisier zu Artikel 10 Absatz 3: Ich bin mit Herrn Crevoisier grundsätzlich einverstanden, dass die angemes- sene Kontrolle durchgeführt werde, aber wir müssen hier Rücksicht nehmen auf die Situation in unseren Kantonen. Wir haben Kantone - ich glaube, der Kanton Bern gehört dazu -, die beispielsweise zwingend vorschreiben, dass der Hauseigentümer sich ausweisen muss, dass er gewisse Anlagen in seinem Haus, zum Beispiel Ölfeuerungen, kon- trollieren lässt, dass er also ein Serviceabonnement hat. Es gibt aber andere Kantone, die haben diese Kontrolle auf Amtsstufe, zum Beispiel durch die Gebäudeversicherun- gen, geregelt. Es wäre deshalb nicht sinnvoll, dass wir jetzt den Kantonen dieses Verfahren vorschreiben, weil schon heute die Kantone, zum Teil aus anderen Gründen, nämlich im Interesse ihrer eigenen Gebäudeversicherungen, für diese Kontrollen besorgt sind. Also - um es wieder einmal zu sagen -: nicht reglementieren vom Bund aus, wo es nicht notwendig ist und wo sich die Regelungen der Kan- tone in dieser Richtung bereits bewährt haben. Es ist übri- gens im Artikel 39 ausdrücklich vorgesehen, dass der Bund auf dem Verordnungsweg regelmässige Kontrollen vor- schreibt, weshalb hier eine zusätzliche Verpflichtung zu die- sen dauernden Kontrollen von Emissionen, auch aus den systematischen Gründen unseres Gesetzes, nicht veran- kert werden muss. Zu Antrag Crevoisier Artikel 10 Absatz 4 ist zu sagen, dass die Kantone - das haben wir in einem Artikel deutlich fest- gelegt - durchaus berechtigt sind, schärfere Vorschriften zu erlassen. Wir sehen überdies vor, dass für den Lärm die Immissionsgrenzwerte differenziert werden, dass es Unter- schiede gibt zwischen einer Erholungszone und einer Indu- striezone. Das ist also bereits berücksichtigt, weshalb auch hier dieser Antrag nicht notwendig ist. Zudem besteht bereits nach Artikel 9 Absatz 3 eine entsprechende Ver- pflichtung, die Emissionsgrenzwerte allenfalls zu verschär- fen. Darf ich zum Abschluss noch ein Wort zur Frage von Herrn Bonnard sagen? Ich bestätige seine Auffassung, dass es sich hier nicht um Übergangsrecht handelt, sondern es geht darum, dass wir für gewisse Anlagen das praktikablere Instrument der Verfügung verwenden können, um nicht eine
11. März 1982 N 377 Umweltschutzgesetz Verordnung zu erlassen, die praktisch dann nur für eine Anlage gilt. Wenn also beispielsweise jemand die Idee hat, eine Motocrossanlage oder eine feste Autorennbahn zu bauen, dann hat es keinen Sinn, extra wegen dieser viel- leicht einzigen Anlage eine Verordnung zu erlassen, son- dern wir würden gestützt auf dieses Gesetz eine entspre- chende Verfügung treffen. Mit einem Wort: Sie können beruhigt sein - es ist nicht Übergangsrecht, sondern es ist Verwaltungsökonomie, dass wir nicht für Dinge, die wir viel- leicht überhaupt nie brauchen, Verordnungen erlassen. Abs. 1 -AI. 1 Abstimmungen - Votes Für den Antrag Crevoisier 24 Stimmen Für den Antrag der Kommission 87 Stimmen Für den Antrag Brélaz 34 Stimmen Für den Antrag der Kommission 81 Stimmen Abs. 2-AI. 2 Präsidentin: Herr Magnin wird seine Anträge bei Artikel 22 begründen. Abs. 3 (neu) - AI. 3 (nouveau) Abstimmung - Vote Für den Antrag Crevoisier 19 Stimmen Dagegen 87 Stimmen Abs. 4 (neu) - AI. 4 (nouveau) Abstimmung - Vote Für den Antrag Crevoisier 34 Stimmen Dagegen 89 Stimmen Präsidentin: Artikel 10 ist damit bereinigt. Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen Le débat sur cet objet est interrompu Schluss der Sitzung um 12.15 Uhr La séance est levée à 12 h 15
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